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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES 

DES KANTONS SOLOTHURN 

VOM 

21. September 1979 Nr. 5224 

Mit Beschluss Nr. 3048 vom 1. Juni 1979 hat der Regierungsrat die 
von der EinwohnergGmeinde 0berbuchsiten unterbreitete Baulandumle 
gung "Bündten" grundsätzlich genehmigt. Die Gemeinde wurde beauf 
tragt, die Landumlagung vermessen und vermarken zu lassen; diesem 
Auftrag ist sie nachgekommen. Der definitiven Genehmigung steht da 
her nichts im Wege. Die Gebührenbefreiung wurde schon anlässlich 
der grundsätzlichen Genehmigung ausgesprochen. Eine Genehmigungsge 
bühr ist ebenfalls schon erhoben worden. 

Es wird 
beschlossen: 

1. Die Baulandumlegung "Bündten" der Einwohnergemeinde 0berbuchsiten 
wird im Sinne von§ 21 der Verordnung über die Baulandumlegung 
und Grenzbereinigung vom 10. April 1979, gestützt auf den vorge 
legten Plan mit Flächen- und Eigcntümertabelle und das Dienstbar 
ke i, tenverzcichnis definitiv genehmigt. 

2. Die Amtschreiberei Balsthal-Gäu, 4710 Balsthal, wird beauftragt, 
den neuen Besitzstand im Grundbuch einzutragen. 

Der Staatsschreiber: 

Bau-Departement (4), pk, mit Akten 
Hochbauamt (2) 
Tiefbauamt (2) 
Jur. Sekretär (pw) 
Amt für ~aurnp~anung (2), oit 1 gen. Plan (Leinwand) und Aktendossier 
Amtschro1bero1 Balsthal-Gtiu, 4710 Balsthal, mit 1 gen. Plan und 
r • Aktendo.ssior 
Kreisbauamt II, 4600 0lton, mit 1 gen. Plan und Aktendossier 
Ammannanrt der Einwohncrgomoind.e, L/-625 0borbuchsiten, (2), mit 1 gen. 

. . Plan und Aktendossier 
Bauko~m1ss1on der Einwohnergemeinde, 4625 0berbuchsiton 
Ingenieur- und Vermessungsbüro Webor+Angehrn, Kapuzinorstrasso 11, 

1+500 Solothurn 
Amtsblatt (Publikation von Ziff. 1 des Dispositivs) 
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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES 

DES KANTONS SOLOTHURN ... ! :'): . ; •'· .. 
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1. Juni 1979 'Nr. 3048 

.. r·'. .. , .. -.,·•:·. 

Die Einwohnergemeinde Obe:r·buchsi ten legt die Baulandumlegung 
"BU.ndten" zur grundsätzlichen Genehmigung vor •. Die Umlegungs- 
akteri l~gen in der Zeit vom 18~ Mai bis 18i Jun;i l978 öffent 
lich auf. Während dieser Frist haben 3 Grundeigentümer Ein 
s~rache beim Gemeinderat erhöben. 1 Eirtsprache wurde teilweise 
gutgeheissen,· die ahdern beiden abgewiesen. Gegen diesen Ent 
sch~id hat Herr Marcel Studer, St1rikweg 8, Wangen, Beschwerde 
beim Regierungsrat·. eingereicht. 

Der Regier@gsrat_stellt fest und zieht in ErwäguY_!ß~ 

I. 

. 'ner Beschwerdeführer ist. Grundeigentümer in derri. durch. den Plan 
-· i r,, , ·- 
berilhrt en Gebiet der Gemeinde Oberbuchsiten. Die Beschwerde ist 
rechtzeitig eingereicht worden, so dass darauf einzutreten: .Ls t , 

II. 

· 'Der Beschwe.rdeführer verlangt, die vorgelegte Baulandumlegung sei 
• ,·1nicht zu genehmigen und die Umlegung in der ~rt ,. w~e sie anläss 
lich des Wunschtages. zur Diskussion stand, zu.bew;ilJ..-~gen, oder ein 
4 bis 5 m breiterer . Streifen im. wes.tlichen Teil oder s9gar 

·· 2 · unabhängige Bauparzellen zuzuteilen. Er begr'ünd e t •· s e Lne. Be- 
• ·'. • .·.1 ._; ' • 

... ischwerde:damit, er sei nach wie vo.r der Meinung, dass e;ine Ver- 
. . . - / ·~; _!, -:, 

'·0 ·' nilnftige Ueberbauung des westlichen Teiles. des vo rgeaehenen Grund- 
- ·1 ...... 

s tückeetmi t einer Bauplatztie_fe von ca. 17 - 18 m nicht möglich 
sei.,Er sei sich ferner bewusst, dass die :vorgesehene Bau1:andum 

. · iegüng ihm nichts nü tz e , da der westliche Teil n i.cht ü_berbaubar 
und d.er öa t Lf.che Teil bereits im alten Zustand .überbaubar ge- 

.;· . .r. 
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Am Augenschein und der anschliessenden Parteiverhandlung wurde 

versucht, eine bessere Lösung mit Hilfe der nördlichen Nachbarn 

zu suchen9 die jedoch nicht einverstanden waren. Es ist deshalb 

die vorliegende Situation zu beurteilen. Sowohl das dem Be 

schwerdeführer zugeteilte Grundstück im westlichen Teil wie 

auch die Grundstücke der beiden nördlichen Nachbarn sind im 

Durchsohnitt 17 bis 18 m breit. l\'Iit dieser Breite kal'.ln·immer 

hin unter Einhaltung der Grenzabstände ein Gebäude mit einer 

Tiefe. von ca. 9 1/2 bis 10 m errichtet werden,. was einer norma 

len ... Baute entspricht_. Von einem unüberbaubaren: Grundstück zu 

apr echen , wäre Ln diesem Fall falsch. Dies ergibt ai.ch auch 

daraus, dass die Parzelle 5a ( GB 296) d.e s Herrn Anton Bru't ach.i.n , . . - 

die. nicht breiter ist als das 9:run,d-stück des Beschwerdeführers, 

bereits überbaut ist 9 und zwar mtt .. einer Länge von durchschnitt 

lich 15 m und einer Tiefe von 9 m. Das neu an den Beschwerde- 
··;• . . \::' ('. .. ·:;s,; 

führer zugeteilte Grundstück ist 'bhne weiteres übe r-baubar-, :- ·. 

allerdings nicht mit dem vom Beschwerdeführer angestrebten 

Bautyp uncl nicht nacll.seinen·heutigen Vorstellungen.·Aher·Sinn 

. und Zweck einer Bau Landuml.egung ist nicht, Gr-unds tücke ·riäch,.,-be- 
·.- .. , . ;· .. ·. . ·- : . •, . 

stimmten Haustypen zuzuteilen, sondern überbaubare:Parzelle.n zu 
s ·:? .. r: - 

schaffen. Die Baulandumlegung bringt also dem Beschwerdeführer 

nur Vorteile9 denn die beiden Gründstücke GB 288, westlicher 
.· :·,_. :·• 

Teil, und GB 287 sind zusammen nur ca~l5 m breit, so dass sie 

.•. ohne Baulandumlegung gar nicht hätten überbaut werden· können; 
Dem Beschwerdeführer im Westen ein 2 bis ·3 m breiteres Grund.:.. 

s tück zuzuteilen9, würde· bedeuten, dass das; '"ri8rdliche Grund:_ > 
stück :eine• Breite von ca.· 31/32 aufweisen· würde, was seiner 

seits n.i ch.t.. mehr- zwe i Bautiefen ergibt 9 wozu die Grundeigen.:? 
; ,._ ... 

tümer · j·edoch Anspruch haben, nachdem sie im alten Zustand eine 

. F.läche von 4 Bauplätzen hatten.' Bei r Lch't Lge r -P~rz~liierung 

ergJbt die vor'hand ene und zugeteilte Fläche· 3 Bauplätze, auf 

die.•der Beschwerdeführer Anspruch hat. Vom Ve:tlG.st einer Bau 

parzelle kann daher ·nicht; die Redeisein. Auf d{e'mögliche Zu 

teilung aufgrund der Wunschtage kann sich der Beschwerdeführer 
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ebenf:alls nicht berufen. Wie der Name achcn ausdrückt' sind 
. . . 

diese ·zuteilu:hgsmöglichkei ten nur Wunschzuteiiung~p. und nur 
. , ... ;,_ 

unter dem Vorbehalt, dass eine sol9he Zuteilung t~chnisch 
· und f,jäche:nmässig ,innerh_a_lb eines Strassenrasters überhaupt 
möglich ist:, UID keine_ Mehr- oder MinderzuteilungE/n zu erhal 
ten, und dass alle zugeteilten Grundstücke überbaubar werden. 
Dies wijre hier nicht der Fall. 

Die .. Beschwerde ist daher abzuwe i.aen , Der Beschwerdeführer hat 
die Entscheidgebühr ipiddie l_Co~ten des Verfahrens zu bezahlen, 
welche mit dem ge Leä.e t eten Koe tenvor scnuee verrechnet werden. 

. l . . . 

III. 

Formell wurde das Verfahren ric_htig durchgeführt •. Die zur Ge- 
nehmigung notwendigen und öffentlich aufgelegten Unterlagen 

u:( Pläne.alter . und neuer Bes.i tzstand, Flächen- und Eigentümer- 
- . ·, _.; .- • •. _! ; :· ; • • • ~. ,. ·- . • , 

: ~-, .' 
täbelle sowie Dienstba:r;keitenverzeichnis) sind, dein Regierungs- . .... ·_.: 

rat vollständig unterbreitet worden. Der grundsätzlichen Ge- 
nehmigung der BaulandUmlegung "Bündten" steht daher nichts im 
Wege. Es tritt die übliche Gebührenhefreiu,ng e~n. , 

Es wird 

.beschlossen: 

1. Die Baulandumlegung "Bündten" der Einwohnergemeinde Oberbuch 
siten w'ird geriehmigt. 

2. Die Ei~wbhnergemeinde Oberbuchsiten wird angewiesen, die Bau 
landumlegung vermessen und ve.rmaz-ken zu lassen und dem Bau 
Departement je 4 Pläne ( 1 Plan auf Leinwand) sowi.e je ·4 Zu 
teilungs- und Dienstbarkei tenverzeichnisSe. - versehen. mit 
den Genehmigungsvermerken der Gemein,de:.,. mit dem Gesuch um 

. . definitive Ge:q_ehmigung, einzureichen • 
. ;_-·3.;'.i::P,l,'.f'i3_i_~bhwerdf Marc~l Studer, Wangen,, wird im Sinrie der Er 

wägungen abgewiesen.·· . . . . 
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4. Der Beschwerdeführer hat eine Entscheidgebühr (inkl;.Kosten 
u;d ·. Auslagen_). von 100 _Franken zu bezahlen, welche mit dem 

gE:leisteten .. Kostenvorschuss verrechnet wird. 

,5. Die Einwohnergemeinde 0berbuchsiten hat die Genehm:i.guhgs 

,gebühr von 200 Franken und die Publikationskosten zu be 

zahlen. · 

6. Für die durch das Unternehmen bedingten grundbuchlichen Ein 

t.r-agungen, Aenderungen und Löschungen werden keine Gruhdbuch 

und andereArntschreibereigebühren und für die Eigentumsüber 

tragungen keine Handänderungsgebühren erhoben. 

7. Ueber die Erhebung einer Kapitalgewinnsteuer entscheidet die 

zuständiee Steuerbehörde. 

Marcel Studer~ Wangen: 

Kostenvorschuss 
Entscheidgebühren/Kosten .. 

Fr. 100.-.;.. (von Kto. 18-600 auf 
.Fr , 100. -- Kto ~ 2010-.230 umbuchen) 

.F.r:- • ~--- 
---------- ---------- 

Einwohnergemeinde 0be,rJmchsi ten: 
· ... t. 

Genehmigungsgebühr: 
Publikationskosten: 

Fr. 200.- 
Fr. 18."'."- 

.. ,f;r. 218.-- (Staatskanzlei Nr. 687)RE 
,/ . .! .. ... ......,._ .. - .. ------ ----------- 

Der Staatsschreiber 

Bau-Departement (3) pw, mit Akten 
Rechtsdienst (2) pw 
Tiefbauamt (2) 
Hochbauamt (2) 
Amt für Raump.Lanung ( 2) 
Steuerv'erw,a).tv._ng ( 2) 
Finanzverwaltung (2) 
Kreisbauamt II, 4600 0lten 
A.mtschreiberei Balsthal-Gäu, 4710 Balsthal 
Ammannamt der Einwohnergemeinde,_ 4625 Oberbuchsiten, EINSCHREIBEN/RE 
Baukommiäsion der Einwohnergemeinde 0berbuchEJiten, 4625.0berbuchsiten 
Ingenieurbüro Weber u. Angehrn, Kapuzinerstr~ 11, 4500 Solothurn 
Herrn Marcel Studer, Strikweg 8, 4612 Wangen b/0., EINSCHREIBEN 


